
Er regiert im Reich der Narren
Vier mal elf Jahre im Amt: Sitzungspräsident Rainer Kowald feiert gemeinsam mit den Plasterschissern Dienstjubiläum

Wenn ein Präsident seit 44 Jahren
ununterbrochen im Amt ist und das
seinen Untertanen auch noch gefällt,
könnte man schnell auf die Idee
kommen, dass es sich hierbei um ein
Volk von Narren handelt. Im folgenden
Fall stimmt das sogar.

Von Stefan Jung

Königstein. Er lenkt die Massen erst von
vorne nach hinten und von links dann
nach rechts. Er gibt den Ton vor, sagt,
wann und wo die Musik spielt. Er gewährt
aber auch Mitspracherechte, gibt Rednern
eine Bühne und lässt letztlich das Volk da-
rüber entscheiden, wen man überhaupt
reinlassen will.

Er, das ist Rainer Kowald, Deutschlands
womöglich dienstältester Sitzungs-
präsident. Zwar ist der Beweis da
nur schwer zu führen. Die Annah-
me allerdings, dass Kowald das när-
rische Zepter so lange wie kaum
ein anderer führt, ist durchaus be-
gründet, unterstreicht Udo Weihe,
der Vorsitzende des Königsteiner
Narrenclubs „Die Plasterschisser“.

Von der Interessengemeinschaft
Mittelrheinischer Karneval (IGMK)
habe er zumindest schon das Signal
erhalten, dass es unter den Sitzungs-
präsidenten der 520 Mitgliedsvereine
wohl keinen gibt, der auf eine solch lange
wie ununterbrochene Regentschaft zu-
rückblicken kann wie der Kurstadt-Präses.

Seit 44 Jahren wird in Königstein –
nach zuvor langer Pause – wieder Saalfast-

nacht gefeiert. Und seit 44 Jahren sitzt
Rainer Kowald im Epizentrum des Elfer-
rates. Rekordverdächtig ist das auf jeden
Fall. Vor allem aber ist es ein guter Grund,
mit dem Ur-Königsteiner den Blick zu-
rückzuwerfen auf vier mal elf Jahre Kar-
neval in der Kurstadt.

Und das nicht nur, weil der Präses per
se von seinem Platz aus die beste Sicht auf
alles hat, sondern weil er auch zu jenen
Narren gehört, die der Fastnacht in König-
stein 1971 zum Comeback verholfen ha-
ben.

Die Väter der Fastnacht
Heinz Eichhorn, Adolf Hess und Rainer
Kowald – ein Trio ist von der illustren
Herrenrunde geblieben, die 1971 die erste
„echte“ Sitzung nach

dem Krieg in Kö-
nigstein organisierten. „Bis in die 1930er
Jahre hinein war die Fastnacht in König-
stein eine große Nummer“, weiß Kowald.
Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs je-
doch war erst einmal Schluss mit lustig.
Und das blieb auch in den ersten Nach-

kriegsjahrzehnten so. Was nicht heißt,
dass die Königsteiner ganz den Spaß an
der Narretei verloren hatten.

Rainer Kowald kann sich noch gut an
die stimmungsvollen Fastnachtsbälle im
Parkhotel Bender erinnern: „Da tanzte
das ganze Haus.“ Nur mit der klassischen
Saalfastnacht, mit Büttenreden, Elferrat
und allem drum und dran taten sich die
Narren der Kurstadt lange Zeit doch et-
was schwer. Zumindest so lange, bis vor
allem ein Mann 1971 in die Offensive
ging: Heinz Eichhorn, der Stammvater
des Königsteiner Karnevals neuerer Prä-
gung.

„Heinz rief mich damals an, sagte ,Wir
wollen die Fastnacht wieder aufleben las-
sen’ und fragte, ob ich dabei wäre“, lässt

Kowald, der damals Vorsitzender der
Chorgemeinschaft, Revue passieren,
wie alles begann. Wenn Eichhorn
1971 von „wir“ sprach, dann meinte
er damit vor allem Emil Graf. Zu die-
ser Zeit der Vorsitzende des FC Kö-
nigstein, war Graf eine weitere trei-
bende Kraft und hatte entscheiden-
den Anteil daran, dass letztlich am
11.11.1971 in den „Nordseestuben“
der Königsteiner „Narrenring“ ge-
gründet wurde.

Bestehend aus den „Rittern“, den
„Fanfaren“, den Fußballern und den Sän-
gern von Männerchor und Chorgemein-
schaft war die „Manpower“ auf jeden Fall
ausreichend, um eine echte Königsteiner
Saalfastnacht zu feiern. Das paritätisch be-
setzte närrische Ministerium der ersten
Stunde war auch schnell beisammen, die

Bütt zimmerte Artur Schleicher, der „Mi-
nister für nichts und wiedernichts“ zu-
recht. Allein, der Saal fehlte noch.

Kowald: „Keiner wusste damals, was da
auf uns zukommt, mit wie vielen Gästen
wir rechnen konnten.“ Um ganz sicher zu
gehen, dachten die närrischen Chefstrate-
gen lieber gleich groß und richteten ihren
Blick auf einen Saal, der bis dahin noch
nie für derart weltliche Unterhaltung ge-
nutzt wurde: das Haus der Begegnung.

„Wir waren damals die ersten Vereine
aus der Stadt, die im großen Saal eine
Fastnachtsveranstaltung feiern durften“,
erzählt der Präses vom Einzug in die
durchaus heilige Halle von „Kirche in
Not“. Um die für einen Abend zur würdi-
gen Narrhalla umzugestalten, mussten die
Mitglieder des Narrenrings reichlich ar-
beiten, dekorieren und die vielen
Schwarz-Weiß-Fotos an den Wänden, auf
denen Priester und Flüchtlingstrecks zu
sehen waren, für einen Abend auf links
drehen.

Gelungene Premiere
Ein Aufwand, der sich mehr als nur loh-
nen sollte. 800 Gäste hatten für die Pre-
mierensitzung des Narrenrings am 22. Ja-
nuar 1972 eine Eintrittskarte – Rainer Ko-
wald hat heute noch ein Muster – gekauft.
„Im Saal war alles voll, oben auf dem
Rang auch; und die Stimmung war groß-
artig“, schwärmt der Präsident noch heute
von seinem „ersten Mal“ als Chef der „Ko-
mitäter“.

Ob er damals nervös war? Kowald
(lacht): „Nein, überhaupt nicht. Ich hatte

zuvor schon ein paar andere Sachen
moderiert und kannte doch außer-
dem fast jeden unten im Saal. Was
sollte mir da schon passieren?“

Eine gesunde wie beruhigende Ein-
stellung, mit der Kowald auch in den
folgenden Jahrzehnten das „Narren-
schiff“ auf Kurs hielt. Fastnachter ka-
men und gingen, der Narrenring letzt-
lich auch. 2004 übernahmen die
„Plasterschisser“ – seit 1979 als Nar-
renzunft schon ein Teil des „Rings“ –
als „Narrenclub“ ganz offiziell die
Führung. Die Regie am Sitzungs-
abend aber blieb bei Rainer Kowald.

Zwar seien ihm in den 44 Jahren
am Ruder wirk-
lich große He-
rausforderungen
erspart geblie-
ben. Ganz so lo-
cker von der
Hand geht das
Navigieren der
„Narrhalla“ aber
auch nicht: „Als
Sitzungspräsi-
dent hast Du
die Fäden in
der Hand,
musst Du da-
rauf achten,
dass Du auch
mal die Zügel
anziehst, wenn man im Zeitplan zu-
rückliegt, und etwas Leine gibst, wenn
der nächste Akteur noch nicht start-
klar ist.“

Und das am besten so, dass das Publi-
kum davon gar nichts mitbekommt. Gera-
de heute, da nicht wenige Akteure von
auswärts kommen und oft noch An-
schlusstermine haben, sei ein sehr gutge-
takter Zeitplan das A und O, ergänzt um
eine Prise Improvisationstalent, falls das
„Timing“ dann doch mal nicht zu halten
ist.

Dass die Zahl ortsfremder Redner und
Showacts auf der Bühne
– wie vielerorts – auch in
Königstein merklich ge-
stiegen ist, ist aus Sicht
des Präsidenten zum ei-
nen der Tatsache geschul-
det, dass sich doch immer
weniger Freiwillige aus
den eigenen Reihen fin-
den, die sich mit eigenen
Vorträgen in die Bütt wa-
gen. Zum anderen reagie-
re man damit auch auf die
deutlich gestiegenen An-
sprüche des Publikums.
Kowald: „Das Fernsehen

legt da die Latte doch
ziemlich hoch, zeigt in der heißen Phase
der Kampagne ja fast auf allen Kanälen
Fastnacht. Dem Vergleich können wir
kleinen Vereine ja gar nicht standhalten.“

Bei den Plaschis versuche man deshalb
auch vielmehr, die Waage zu halten zwi-
schen Akteuren von auswärts und denen
aus der Königsteiner Narren-Familie. Ko-
wald: „Die gehören natürlich zwingend
dazu. Und deshalb bin ich auch besonders
froh, dass zu unserer Jubiläumssitzung
Heinz Eichhorn wieder auf unserer Büh-
ne stehen wird.“

Bleibt für den Präses und seine Mitstrei-
ter zu hoffen, dass just in ihrem Jubilä-
umsjahr nicht nur viele Königsteiner auf
der Bühne des Hauses der Begegnung ste-
hen, sondern auch im Saal sitzen – am
besten dem närrischen Anlass entspre-
chend gekleidet.

„Früher kamen die Besucher noch im
Smoking und im langen Kleid. Heute
sind die meisten kostümiert. Ich finde das
schön. Das macht von oben betrachtet das
Bild im Saal bunter und spart uns Dekora-
tion“, unterstreicht der 74-Jährige
schmunzelnd und mit Vorfreude auf die
große Jubiläumssitzung der Plaschis.

Wer Rainer Kowald und die Plaschis im Einsatz
erleben möchte, ist bei der Jubiläumssitzung
der Königsteiner Plasterschisser am 31. Januar
genau richtig. Eintrittskarten zum Preis von
18 Euro (darin enthalten ist ein Glas Sekt)
sind im Vorverkauf bei der Tabakbörse Glässer
in der Fußgängerzone erhältlich.

Seite 20 TZV KÖNIGSTEIN Samstag, 24. Januar 2015

Hoch dekoriert und auch im 44. Jahr seiner Präsidentschaft noch kein bisschen amts-
müde ist Plaschi-Sitzungspräsident Rainer Kowald. Foto: jp

Keine Mehrheit
für Minderung

31 Stadtverordnete tun es auch.Meint
zumindest die ALK. Im Haupt- und
Finanzausschuss stand sie damit
alleine.

Von Alexander Schneider

Königstein. Auch im zweiten Anlauf ist die
ALK im Haupt- und Finanzausschuss mit
ihrem Antrag gescheitert, das Stadtparla-
ment von derzeit 37 auf künftig nur noch
31 Mitglieder zu verkleinern. Zustimmung
gab es nur von der ALK selbst. SPD-Abge-
ordneten, Dr. Ilja-Kristin Seewald, enthielt
sich.

Das lässt erwarten, dass die Aktionsge-
meinschaft wohl auch im Stadtparlament
nächsten Donnerstag scheitern wird. Die
Zeit für weitere Anläufe wird knapp, denn
eine Verkleinerung des Parlaments muss
spätestens 12 Monate vor der nächsten
Kommunalwahl, die findet im Früh-jahr
2016 statt, beschlossen werden, mit einer
Zweidrittelmehrheit.

Einmal mehr hatte ALK-Frontfrau Dr.
Hedwig Schlachter die Vorteile eines „ver-
schlankten“ Stadtparlaments herausgestri-
chen. Die Arbeit werde konzentrierter und
effektiver, außerdem werde Geld gespart,
sagte Schlachter und verwies auf die seit
Jahren vom Bund der Steuerzahler erhobe-
ne gleichlautende Forderung. Schlachter
betonte, dass 31 Sitze zwar die unterste
Grenze seien, das Gesetz gebe das aber her.
Man bleibe also im Rahmen der Vorgaben
und die Sitzzahl sei wie vorgeschrieben
„krumm“. Gleichwohl signalisierte Schlach-
ter Bereitschaft, auch über 33 oder 35 mit
sich reden zu lassen.

Zumindest konnte der von Grünen-Ver-
treterin Dr. Bärbel von Römer-Seel ange-

führte Hinweis, die kleinen Parteien hätten
dabei das Nachsehen, ausgeräumt werden.
Bürgermeister Leonhard Helm (CDU) hat-
te das die Sitzverteilung bei Wahlen regeln-
de Hare-Niemeyer-Verfahren auf sein iPad
geladen und so flugs in Erfahrung ge-
bracht, dass die Kleinen nicht grundsätzlich
die Verlierer seien.

Zwar müsse der Wähler 2016 erst einmal
sagen, wie er es gerne hätte, Prognosen und
Rechenspielchen seien zurzeit deshalb eher
wenig zielführend, aber: Bezogen auf das
Ergebnis der letzten Kommunalwahl würde
sich die ALK mit ihrem Antrag sogar ins ei-
gene Fleisch schneiden. CDU und ALK
müssten bei 31 Sitzen jeweils zwei abgeben,
ebenso die Grünen, die SPD einen – unge-
schoren würde nur die FDP davonkom-
men. Helm rechnet überschlägig mit einem
Einsparpotenzial um 10000 Euro.

„Demokratie kostet Geld“
„Demokratie kostet nun einmal Geld“
meinte Norbert Meyer (CDU). Außerdem
komme es bei nur noch 31 Sitzen zu Defizi-
ten in der parlamentarischen Ortsteilprä-
senz. Wichtige Themen könnten nicht
mehr in der nötigen Bandbreite diskutiert
werden, so Meyer.

FDP-Mann Alexander Freiherr von Beth-
mann warnte vor Arbeitsüberlastung der
Abgeordneten. Schon jetzt hätten es kleine-
re Fraktionen sehr schwer, Ausschuss- und
Kommissionsposten zu besetzen.

Ilja-Kristin Seewald zeigte sich einer Ver-
kleinerung grundsätzlich nicht abgeneigt,
störte sich aber daran, dass die ALK gleich
die kleinstmögliche Parlamentsgröße anpei-
le, es gebe auch noch Zwischenschritte. Ei-
nen Änderungsantrag wollte sie jedoch
nicht stellen.

Sportplatz-Spende
aufgearbeitet

Königstein. Die umstrittene Groß-
spende über 100000 Euro von
Sportplatz-Investor ten Brinke an
den Schneidhainer Sportverein
Blau-Weiß (TZ berichtete ausführ-
lich) ist für den Magistrat aufgear-
beitet. Von der Vorsitzenden der
ALK-Fraktion, Dr. Hedwig Schlach-
ter, im Haupt- und Finanzausschuss
nach dem aktuellen Stand der Din-
ge befragt, sagte Bürgermeister Le-
onhard Helm (CDU), neue Ent-
wicklungen gebe es derzeit nicht.
Der Verein habe das ihm in zwei
Tranchen zugeflossene Geld zwi-
schenzeitlich ebenfalls in zwei Por-
tionen an die Stadtkasse überwie-
sen.

Helm sagte, beim Sportverein sei
man derzeit damit beschäftigt, ei-
nen Strich unter die unschöne An-
gelegenheit zu ziehen. Der bis zur
nächsten Mitgliederversammlung
eingesetzte Interimsvorstand arbei-
te die Problematik sehr offen und
glaubhaft auf und auf einen wirkli-
chen Neuanfang hin. Zu näheren
Hintergründen wollte Helm sich
nicht äußern. Man beteilige sich
nicht an Gerüchten und sei auch
keine Untersuchungsbehörde, sagte
er. Wenn der neue Vorstand im
Amt sei, so Helm, müsse die Ange-
legenheit dann aber auch erledigt
sein. Neues Vertrauen im Rahmen
eines fairen Miteinanders könne
sich dann bilden, sagte er und
räumte ein, dass das Verhältnis der
Stadt zum Investor „allerdings et-
was gespannt“ sei. Auf die mehr-
fach gestellte Frage, ob nur der
Sportverein Geld bekommen habe,
oder auch die Musiker, soll ten
Brinke geantwortet haben, diese
hätten sich „nicht gemeldet“. as

Bekanntmachung
Verordnung
über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen
beim Verkehr mit Taxen in Königstein im Taunus

Aufgrund der §§ 47 Abs. 3 und 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in
der Fassung vom 08.August 1990 (BGBl. I S. 1690) zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz
147 des Gesetzes vom 07. August 2013 (BGBl. I S. 3154) in Verbindung mit § 2 Ziffer 2
der Hessischen Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem PBefG vom 10.10.1997
(GVBl. I S. 370), in der derzeit geltenden Fassung wird gemäß Beschluss des Magistrats
vom 15.12.2014 folgende Rechtsverordnung erlassen:

§ 1
Geltungsbereich

1. Die in dieser Verordnung festgesetzten Beförderungsentgelte und Beförderungsbe-
dingungen für den Verkehr mit Taxen gelten für das Pflichtfahrgebiet Stadt Königstein
im Taunus mit den Ortsteilen Falkenstein, Mammolshain und Schneidhain (§ 47 Abs.
4 PBefG).

2. Das Tarifanwendungsgebiet umfasst das Gebiet Hochtaunuskreis, Maintaunuskreis,
Rheingau-Taunuskreis, Stadt Wiesbaden und der Stadt Frankfurt am Main (ausge-
nommen das Betriebsgelände des Flughafens Frankfurt am Main).

3. Auf die einschlägigen Bestimmungen des PBefG und der Verordnung über den Betrieb
von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) in der jeweils gültigen Fas-
sung wird verwiesen.

§ 2
Beförderungsentgelte

(1) Das Beförderungsentgelt setzt sich unabhängig von der Zahl der zu befördernden
Personen aus dem Grundpreis, dem Entgelt für die gefahrene Wegstrecke (Kilometer-
preis) und dem Wartezeitpreis zusammen.

1. Der Grundpreis je Fahrt beträgt EUR 2,80
2. Fahrpreis pro km EUR 1,90
3. Wartezeit pro Stunde EUR 30,00
4. Kreditkartengebühr EUR 1,50

(ab einem Fahrpreis höher als 25,00 Euro pauschal)
Die Erhebung einer Kreditkartengebühr ist keine Verpflichtung.

(2) Ein Entgelt für die Anfahrt wird nicht erhoben.
Kann eine Fahrt nach Auftragserteilung durch den Fahrgast und Bereitstellung des
Fahrzeuges durch den Fahrzeugführer aus Gründen, die der Fahrgast zu vertreten hat,
nicht ausgeführt werden, so ist der Grundpreis zu vergüten.

(3) Bei Beförderungen, deren Ziel außerhalb des Geltungsbereiches nach § 1 liegt, ist
das Beförderungsentgelt für die gesamte Fahrtstrecke vor Antritt der Fahrt frei zu
vereinbaren.
Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, gelten die für den Geltungsbereich nach
§ 1 festgesetzten Beförderungsentgelte als vereinbart.

§ 3
Zahlweise

(1) Das Beförderungsentgelt ist nach Beendigung der Fahrt zu entrichten. Der Fahrzeug-
führer kann vor Fahrtantritt eine Anzahlung bis zur Höhe des voraussichtlichen Beför-
derungsentgeltes verlangen.

(2) Auf Verlangen hat der Fahrzeugführer dem Fahrgast eine Bescheinigung über das
gezahlte Beförderungsentgelt auszustellen, die folgende Angaben enthalten muss:
1. Name und Anschrift des Unternehmers,
2. Ordnungsnummer,
3. Beförderungsentgelt,
4. Datum,
5. Name und Unterschrift des Fahrzeugführers.
Auf Wunsch des Fahrgastes sind in die Bescheinigung auch Fahrtstrecke und Uhrzeit
einzutragen

(3) Beanstandungen des Wechselgeldes müssen unverzüglich vorgebracht werden. Das
gleiche gilt für unvollständige oder unrichtige Bescheinigungen und Gutschriften.

§ 4
Verfahrensvorschriften

(1) Bei Störungen des Fahrpreisanzeigers ist der Fahrpreis vom Beginn der Störungen an
nach den zurückgelegten Kilometern zu berechnen. Der Fahrgast ist unverzüglich auf
den Eintritt der Störung hinzuweisen. Die Störung ist nach Beendigung der Fahrt zu
beseitigen.

(2) Der Fahrer hat den kürzesten Weg zum Fahrziel zu wählen, wenn der Fahrgast nichts
anderes bestimmt.

(3) Die festgesetzten Beförderungsentgelte sind Festpreise. Sie dürfen weder über- noch
unterschritten werden.

(4) Alle Taxen müssen über einen eichfähigen Fahrpreisanzeiger (Taxameter) verfügen,
der gewährleistet, dass alle Bestandteile der in § 2 festgesetzten Beförderungsent-
gelte ohne jegliche manuelle Eingriffe schaltbar sind.

(5) In jedem Taxi ist eine Abschrift dieser Verordnung mitzuführen und dem Fahrgast auf
Verlangen vorzuzeigen.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 4 des Personenbeförderungsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Fahrzeugführer

1. andere als die nach § 2 zulässigen Beförderungsentgelte anbietet oder fordert,
2. entgegen § 3 Abs. 2 keine oder keine ordnungsgemäße Bescheinigung ausstellt.

(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist die Genehmigungsbehörde.

§ 6
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündigung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen beim Ver-
kehr mit Taxen in Königstein im Taunus vom 28.02.2012 außer Kraft.

(2) Für die Umstellung der Taxameter gilt, beginnend mit dem In-Kraft-Treten der Verord-
nung, eine Frist von maximal 6 Wochen.

Königstein im Taunus, 12.01.2015 Der Magistrat
der Stadt Königstein im Taunus
Leonhard Helm
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG

Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen
beim Verkehr mit Kraftdroschken in Kronberg im Taunus

Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes in der Fassung vom 21. März
1961 (BGBL. I.S. 241), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 147 des Gesetzes vom 7. August 2013
(BGBl. I S. 3154) geändert worden ist

wird gemäß Magistratsbeschluss vom 08.12.2014 nachstehender Kraftdroschkentarif verordnet:
0§ 1

1. Grundgebühr je Fahrt € 02,80
2. Wegstreckenberechnung für Fahrten innerhalb des Pflichtgebietes

Kilometerpreis € 01,90
3. Wartezeit pro Stunde € 30,00
4. Bargeldlose Zahlung (auch Kreditkarte) € 01,50
5. Geltungsbereich / Pflichtfahrgebiet

Das Pflichtfahrgebiet der Stadt Kronberg im Taunus umfasst ein Flächengebiet, welches im Nor-
den durch den Landkreis Friedberg, im Osten durch den Landkreis Hanau, im Süden durch den
Landkreis Groß Gerau und imWesten durch die Städte Wiesbaden und Idstein begrenzt wird und
zudem den gesamten Hochtaunuskreis einschließt.

§ 2

Der Fahrpreisanzeiger darf erst dann in Gang gesetzt werden, wenn sich der Kraftdroschkenfah-
rer beim Besteller oder Fahrgast zur Übernahme meldet.

§ 3

Auf Wunsch des Fahrgastes ist über den Beförderungspreis eine Quittung auszustellen. Aus der
Quittung muß auch die Fahrtstrecke und das amtliche Kennzeichen des Fahrzeuges ersichtlich
sein.

§ 4

Zuwiderhandlungen gegen diesen Kraftdroschkentarif werden aufgrund von § 61 Abs. 1 Nr. 4
PBefG als Ordnungswidrigkeit nach Maßgabe von § 61 Abs. 2 PBefG geahndet, soweit nicht nach
anderen Vorschriften eine Strafe angedroht ist.

§ 5

Diese Verordnung tritt am 01.02.2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kraftdroschkenverordnung
vom 01.08.2011 außer Kraft.

Kronberg im Taunus, den 20.01.2015 Der Magistrat der Stadt Kronberg im Taunus
Jürgen Odszuck
Erster Stadtrat

STADT KRONBERG IM TAUNUS
E I N LADUNG

zur 23. Sitzung des Ortsbeirates Schönberg

am Mittwoch, den 28.01.2015, 19:30 Uhr,
in die Taunushalle Schönberg, Friedrichstraße 57.

1 Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2 Wahl einer Schriftführerin / eines Schriftführers

3 Genehmigung der Niederschrift

4 Mitteilungen der Ortsvorsteherin

5 Mitteilungen des Magistrats

6 Behandlung von Anträgen

6.1 Quartier Bahnhof Kronberg: Antrag auf Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans „Bahnhofsquartier Baufeld VI“
Vorlagennr.: 5224/2015

7 Sachstandsberichte

8 Anfragen

9 Verschiedenes

Kronberg im Taunus, 21.01.2015/sk Mit freundlichen Grüßen
Dr. Regina Sell
Ortsvorsteherin

Hinweis:
Die Einwohner sind zu dieser Sitzung eingeladen.
Ab 19:30 Uhr stehen den Einwohnern ein Magistratsmitglied und die Mitglieder des
Ortsbeirats für aktuelle Fragen zur Verfügung.

HINWEISBEKANNTMACHUNG

Sitzung des AusländerbeiratesSitzung des Ortsbeirates Oberstedten

Die Stadt Oberursel (Taunus) weist darauf hin, dass auf der Internetseite www.oberursel.de
die Einladung für die Sitzung des Ortsbeirates Oberstedten am 27.01.2015 veröffentlicht
ist.

Oberursel (Taunus), den 24.01.2015 Der Magistrat der Stadt Oberursel (Taunus)
Hans-Georg Brum
Bürgermeister

HINWEISBEKANNTMACHUNG

Sitzung des AusländerbeiratesSitzung des Ortsbeirates Weißkirchen

Die Stadt Oberursel (Taunus) weist darauf hin, dass auf der Internetseite www.oberursel.de
die Einladung für die Sitzung des Ortsbeirates Weißkirchen am 29.01.2015 veröffentlicht
ist.

Oberursel (Taunus), den 24.01.2015 Der Magistrat der Stadt Oberursel (Taunus)
Hans-Georg Brum
Bürgermeister

Oberursel

Kronberg

Amtliche Bekanntmachungen


